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Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 a auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 

Gülseren Demirel u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bayerisches Gesetz zum Schutz von Grundrechten beim Vollzug der 

Abschiebungshaft (BayAHaftVollzG) (Drs. 19/11151)

- Erste Lesung -

Die Begründung und die Aussprache werden miteinander verbunden. Damit ergibt 

sich eine Redezeit von zehn Minuten für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Als 

Erster erteile ich der Abgeordneten Gülseren Demirel für die GRÜNEN das Wort.

Gülseren Demirel (GRÜNE): Sehr verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Vor wenigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, die Abschiebungshafteinrichtung 

in Eichstätt zu besuchen. Dort habe ich Menschen getroffen, die, ohne eine Straftat 

begangen zu haben, hinter verschlossenen Türen sitzen. Diese Menschen dürfen ihre 

Mobiltelefone nicht nutzen. Ihr Kontakt zur Außenwelt ist eingeschränkt, und über Wo-

chen oder Monate hinweg leben sie in Unsicherheit. Sie haben wenige Möglichkeiten, 

sich zu beschäftigen, zu lernen oder ihren Alltag sinnvoll zu gestalten, weil für sie ein 

Arbeitsverbot besteht.

Diese Eindrücke haben mich nachdenklich gemacht; denn, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, Abschiebungshaft ist keine Strafe, sondern dient lediglich der Sicherung einer 

Abschiebung und darf deshalb nur als Ultima Ratio, also als letztes Mittel, angeordnet 

werden. Wer Menschen, die keine Straftäter sind, ihrer Freiheit beraubt, trägt dabei 

eine ganz besondere Verantwortung.

Am 27. April dieses Jahres befanden sich 145 Menschen in den drei bayerischen 

Abschiebungshafteinrichtungen. Die Haftdauer reichte von nur einem Tag bis zu 

412 Tagen. Dies zeigt: Wir sprechen nicht über einen bloßen Verwaltungsakt, sondern 

über Freiheitsentziehungen, die sich über viele Monate erstrecken und in die Grund-
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rechte der Betroffenen tief eingreifen können. Daher ist für mich die entscheidende 

Frage: Wird Bayern seiner Verantwortung ausreichend gerecht?

Die konkrete Ausgestaltung der Abschiebungshaft liegt nicht beim Bund, sondern die 

Länder sind dafür zuständig. Während der Bund die Voraussetzungen und die Anord-

nungen für die Abschiebungshaft regelt, bestimmen die Länder den Vollzug, also 

darüber, wie Menschen untergebracht werden und welche Rechte ihnen im Alltag zu-

stehen. Genau dazu besteht in Bayern eine erhebliche Regelungslücke. Bis heute gibt 

es kein eigenes bayerisches Abschiebungshaftvollzugsgesetz. Viele zentrale Fragen 

werden über Verwaltungsvorschriften, Hausordnungen oder die behördliche Praxis 

geregelt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grundrechte dürfen jedoch nicht von der Verwal-

tungspraxis, einem Personalmangel oder organisatorischen Zufälligkeiten abhängen. 

Deswegen haben wir GRÜNE uns dazu entschieden, dieses Abschiebungshaftvoll-

zugsgesetz vorzulegen. Mit ihm wollen wir einen klaren gesetzlichen Rahmen für 

einen der schwersten Grundrechtseingriffe schaffen, die der Staat überhaupt vorneh-

men kann, nämlich den Entzug der persönlichen Freiheit.

Wir stärken mit unserem Gesetz den Zugang zu unabhängiger Rechtsberatung. Wir 

schaffen verbindliche Regelungen für die Kommunikation und für Besuchszeiten sowie 

für die Sprachmittlung. Wir wollen einen klaren Standard bei der Unterbringung, der 

Betreuung und dem Personal. Vor allem aber stärken wir die Transparenz sowie die 

parlamentarische Kontrolle.

Ein weiterer zentraler Punkt unseres Gesetzes ist die konsequente Umsetzung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Bereits heute gilt: Abschiebehaft darf nur das letzte 

Mittel sein. Ob dieser Grundsatz aber tatsächlich gelebt wird, hängt maßgeblich von 

den rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen vor Ort ab. Studien des Euro-

päischen Migrationsnetzwerks haben gezeigt, dass die Anwendung von Haft und ihrer 

Alternativen europaweit erheblich variiert. Wo klare gesetzliche Vorgaben bestehen, 
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werden mildere Mittel häufiger geprüft und auch umgesetzt. Genau deshalb verpflich-

ten wir die zuständigen Behörden stärker dazu, Alternativen zur Haft systematisch zu 

prüfen und ihre Entscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, Freiheitsentzug darf niemals zur Routine werden.

Die Frage, wie die Abschiebehaft ausgestaltet wird, ist längst keine bayerische oder 

deutsche Debatte mehr. Mit der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsys-

tems – GEAS – werden in den kommenden Jahren europaweit neue Grenz- und 

Rückführungsverfahren eingeführt. Das nationale Gesetz wird am kommenden Freitag 

in Kraft treten. Das Ziel ist eine Beschleunigung der Verfahren und eine effektivere 

Durchsetzung von Rückführungen. Gleichzeitig entstehen neue Formen des Freiheits-

entzugs im Kontext von Asyl- und Grenzverfahren, die den rechtsstaatlichen Rahmen 

besonders herausfordern werden. Deshalb stellt sich uns zentral die Frage: Welche 

rechtsstaatlichen Standards gelten, wenn der Staat zur Sicherung eines Verfahrens 

oder einer Abschiebung Menschen ihrer Freiheit beraubt? Die Europäische Union 

hält dabei ausdrücklich fest: Freiheitsentzug darf nur als letztes Mittel erfolgen, muss 

verhältnismäßig sein, muss individuell begründet werden und einer wirksamen richter-

lichen Kontrolle unterliegen. Auch Alternativen zur Haft sind zwingend zu prüfen.

Je stärker europaweit über Grenzverfahren, Rückführungen und Haft diskutiert wird, 

desto wichtiger, Kolleginnen und Kollegen, wird die Frage sein, ob die Rechte der Be-

troffenen tatsächlich wirksam geschützt sind oder ob sie nur auf dem Papier bestehen. 

Daher würde Bayern mit einem Abschiebungshaftvollzugsgesetz keinen Sonderweg 

beschreiten. Viele Bundesländer wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Hessen und 

Brandenburg haben ein solches Gesetz schon lange. In diesen Bundesländern sind 

Mindeststandards festgelegt worden, Rechte verbindlich abgesichert und die Unter-

schiede zu einer Strafhaft klar herausgearbeitet worden. Damit wird sichergestellt, 

dass ein schwerwiegender Grundrechtseingriff nicht allein über die Verwaltungspraxis 

geregelt wird. Zum Beispiel wird in Nordrhein-Westfalen das Telefonieren erleichtert. 

Die Inhaftierten dürfen ihre SIM-Karte in einfachen Leihhandys nutzen. Sie können 
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Nachrichten schreiben und sind erreichbar. Wir in Bayern ermöglichen den Gefange-

nen lediglich täglich eine halbe Stunde zum Telefonieren an einem bestimmten Tele-

fon. Die Besuchszeiten sind in NRW von 9 bis 17 Uhr; in Eichstätt ist die Besuchszeit 

auf nur einige Stunden stark begrenzt. Zwar gibt es in Eichstätt die Möglichkeit, eigene 

Kleidung zu tragen; aber es fehlt an Waschmaschinen, sodass die Inhaftierten die 

Anstaltskleidung tragen müssen. Ich erwähne das, um nur einige Beispiele zu nennen.

Insbesondere im Lichte der europäischen Entwicklung wird deutlich: Je intensiver 

über Rückführung, Grenzverfahren und Freiheitsentziehung entschieden wird, desto 

klarer müssen unsere gesetzlichen Leitplanken sein. Bayern verfügt hingegen bis 

heute über kein eigenes entsprechendes Gesetz. Dabei geht es nicht um die Frage, 

ob Abschiebungen stattfinden; vielmehr geht es um die Frage, unter welchen rechts-

staatlichen Bedingungen ein Freiheitsentzug vollzogen wird. Die längste Haftdauer 

im Abschiebungsvollzug in Bayern lag zuletzt bei 412 Tagen. Das zeigt: Wir reden 

nicht über kurzfristige Maßnahmen, sondern über Freiheitsentziehungen, die sich über 

einen erheblichen Zeitraum erstrecken.

Wer Menschen die Freiheit entzieht, trägt besondere Verantwortung. Diese Verant-

wortung verlangt klare Regeln, Transparenz und demokratische Kontrolle.Ein starker 

Rechtsstaat beweist seine Stärke nicht dort, wo er Freiheit gewährt. Unserer Meinung 

nach beweist ein starker Rechtsstaat seine Stärke dort, wo er Freiheit entzieht. Genau 

dafür legen wir heute unseren Gesetzentwurf vor.

Unser Gesetz schafft Rechtssicherheit für die Behörden, stärkt die Rechte der Betrof-

fenen und sorgt dafür, dass Bayern bei einem der schwersten Grundrechtseingriffe 

des Staates endlich einen klaren gesetzlichen Rahmen erhält. Für mich stellt sich 

deshalb in den kommenden Beratungen nicht die Frage, ob ein Abschiebungshaftvoll-

zugsgesetz in Bayern nötig ist. Die Frage lautet vielmehr: Warum verzichtet Bayern 

bei einem solch gravierenden Eingriff in die persönliche Freiheit bis heute auf eine ge-

setzliche Regelung? Warum schwächelt der Freistaat ausgerechnet dort, wo Rechts-

staatlichkeit besonders sichtbar werden müsste?
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich danke Ihnen, dass Sie meiner furchtbaren Stimme gefolgt sind.

Präsidentin Ilse Aigner: Frau Kollegin, bitte bleiben Sie am Rednerpult. Herr Kollege 

Vogler hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet.

Matthias Vogler (AfD): Frau Kollegin Demirel, ich habe eine Frage: Sie beklagen den 

Zustand, dass so viele Leute in Haft sind. Aber stimmen Sie mir denn nicht zu, dass 

die Leute, die in Haft sind, sich a) illegal im Land befinden und b) freiwillig hätten 

ausreisen können und sollen. Dem sind sie nicht nachgekommen. Deshalb sind sie 

in Abschiebehaft gekommen. Somit haben es die Menschen doch selbst in der Hand, 

freiwillig auszureisen, weil sie sich nicht im Land aufhalten dürfen, oder notgedrungen 

in die Abschiebehaft zu gehen. Wie sehen Sie das Ganze? Stimmen Sie mir nicht zu?

Gülseren Demirel (GRÜNE): Ich habe versucht zu erläutern, dass Abschiebevollzug 

notwendig ist, wenn Menschen sich nicht an die Vorschriften des Rechtsstaats halten. 

Aber hinsichtlich der Unterscheidung, die dann beginnt, gehen unsere Meinungen 

auseinander. Menschen, die einen Verwaltungsakt nicht befolgen und nicht freiwillig 

ausreisen, müssen in Gewahrsam genommen werden. Es handelt sich jedoch nicht 

um eine Straftat. Wir müssen jedoch darüber diskutieren, wie der Gewahrsam aus-

sieht. Müssen diese Menschen nach denselben Regeln untergebracht werden wie ein 

Straftäter? Oder muss man das anders handhaben? Das ist der Unterschied. Darum 

geht es in unserem Gesetz.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Als Nächster hat in der Aussprache Herr Kollege Karl Straub 

für die CSU-Fraktion das Wort.

Karl Straub (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Frau Demirel, zunächst einmal wünsche ich Ihnen gute Besserung. Gesund-

heit geht immer vor, auch vor jedem Gesetzentwurf. Ich muss trotzdem noch auf 
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einen Aspekt eingehen. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir in Deutschland 

die Diskussion etwas verschoben. Menschen stellen bei uns Asylanträge. Das ist 

ihr gutes Recht. Diese Asylanträge werden entweder angenommen oder abgelehnt. 

Abgelehnte Asylbewerber haben im Regelfall innerhalb von 30 Tagen unser Land 

zu verlassen. Ich möchte es noch einmal deutlich sagen. Es müsste keiner in eine 

Abschiebehafteinrichtung in Bayern gehen. Übrigens werden sehr viele, die sich in 

einer Abschiebehafteinrichtung befinden, noch einmal darauf aufmerksam gemacht, 

dass sie die Abschiebehafteinrichtung verlassen können, dafür aber ihrer freiwilligen 

Ausreisepflicht nachkommen müssen. Diese Diskussion wird in Deutschland sehr ver-

kürzt geführt. Momentan reden wir nur noch über Asyl und Abschiebung. Dazwischen 

steht normalerweise die freiwillige Ausreise. Das ist das Selbstverständliche.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Prof. Dr. Winfried Bausback 

(CSU): Hört, hört!)

Und trotzdem: Abschiebungshaft ist kein Selbstzweck. Sie ist ein schwerwiegender 

Eingriff in die Freiheit eines Menschen und darf deshalb nur unter gesetzlichen Vor-

aussetzungen angeordnet werden. Genau deshalb gibt es bereits heute rechtsstaat-

liche, verfassungsrechtliche und europarechtliche Anforderungen. Der vorliegende 

Gesetzentwurf der GRÜNEN erweckt jedoch den Eindruck, dass dem nicht so ist. 

Für den Vollzug der Abschiebungshaft bestehen bereits heute tragfähige und rechtssi-

chere Grundlagen. Die bestehenden Regelungen gewährleisten einen rechtsstaatlich 

einwandfreien Vollzug. Sie erfüllen die Anforderungen des Grundgesetzes und ebenso 

die Vorgaben des europäischen Rechts. Ein zusätzlicher Regelungsbedarf ist daher 

nicht erkennbar. Im Gegenteil, das derzeitige System hat sich in der Praxis bewährt. 

Auf den Vollzug der Abschiebungshaft werden die Regelungen des Strafvollzugsge-

setzes nur insoweit entsprechend angewandt, wo dies mit Eigenart und Zweck der 

Abschiebungshaft vereinbar ist. Dort, wo Besonderheiten bestehen, werden diese 

durch Hausordnungen der jeweiligen Einrichtungen geregelt. Übrigens habe auch ich 

Abschiebungshafteinrichtungen besucht. Sie unterscheiden immer die Beratung durch 
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staatliche Beamte und die Beratung durch Wohlfahrtsverbände. Deswegen mache ich 

den Beamten, die ich kennengelernt habe, ein großes Kompliment, da sie diese Leute 

unter dem Prinzip der Humanität ordentlich betreuen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Zuruf der Abgeordneten 

Gülseren Demirel (GRÜNE))

In unserer Praxis liegt der entscheidende Vorteil. Dieses Modell ermöglicht es, flexibel 

und schnell auf neue Entwicklungen, auf Veränderungen in der Rechtsprechung oder 

auf konkrete Gegebenheiten vor Ort zu reagieren. Ein starres Gesetz kann diese 

notwendige Flexibilität nicht leisten. Jede Anpassung würde künftig ein langwieriges 

Gesetzgebungsverfahren erfordern. Die einzelnen Einrichtungen – auch das ist die 

Wahrheit – unterscheiden sich hinsichtlich ihrer baulichen, organisatorischen und per-

sonellen Voraussetzungen. Diese Unterschiede können durch individuelle Regelungen 

vor Ort deutlich besser berücksichtigt werden als durch ein landesweit einheitliches 

und starres Gesetz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Staatsregierung hat sich das Ziel gesetzt, Bü-

rokratie abzubauen. Dieses Gesetz macht genau das Gegenteil. Es schafft zusätz-

liche Regelungen, will zusätzliche Gremien einführen und zusätzliche Verwaltungs-

strukturen schaffen. Auch die Berufung auf die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs trägt den Gesetzentwurf nicht. Der EuGH hat keineswegs festgestellt, 

dass Bayern oder Deutschland zwingend ein eigenes Abschiebungshaftvollzugsge-

setz brauchen. Vielmehr hat er verschiedene Kriterien benannt, die im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung zu prüfen sind. Die bestehende bayerische Praxis steht daher 

keineswegs im Widerspruch zu europarechtlichen Vorgaben.

Gravierend sind jedoch die praktischen Folgen einzelner Regelungen. Ihr Gesetzent-

wurf würde die Abschiebung beispielsweise von Familienverbünden nahezu ausschlie-

ßen. Ich sage noch einmal sehr deutlich: Wer kein Aufenthaltsrecht besitzt und zur 

Ausreise verpflichtet ist, muss unser Land verlassen. Das ist manchmal eine unan-
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genehme Wahrheit. Aber es ist so. Ich glaube, das will auch der Großteil unserer 

Bevölkerung. Ich möchte die Vielzahl an gut integrierten Menschen hier im Lande 

erwähnen. Genau diese Menschen haben das Bedürfnis, dass diejenigen, die gehen 

müssen, auch tatsächlich ihre Pflicht erfüllen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein guter Gesetzentwurf löst reale Probleme. Dieser 

Gesetzentwurf löst jedoch kein bestehendes Problem. Er schafft zusätzliche Bürokra-

tie, schränkt notwendige Handlungsmöglichkeiten ein, enthält rechtliche Unklarheiten 

und erschwert die Durchsetzung geltenden Rechts. Die Grundrechte der Betroffenen 

sind bereits heute umfassend geschützt.

Ich freue mich auf die Diskussionen im Ausschuss. Ich denke aber, aus meiner Rede 

ist hervorgegangen, dass wir aus jetziger Sicht den Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Zunächst wird noch hier diskutiert. Herr Kollege Toni Schu-

berl hat das Wort.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Kollege Straub, in einem Punkt sind sich alle demo-

kratischen Fraktionen einig: Man braucht Abschiebungen. Als Ultima Ratio muss es 

dafür ein Gewahrsam geben. An dieser Stelle sind wir uns eigentlich auch einig, 

zumindest wenn man sich anhört, was gesagt wird. Der Gewahrsam muss jedoch 

menschenwürdig gestaltet werden. Es gibt Urteile, nach denen dieser in Bayern eben 

nicht in Ordnung ist. Ich glaube, es war in Coburg. Laut einem Urteil wurden die 

Menschen dort untergebracht wie Strafgefangene. Das ist so nicht in Ordnung. Das 

muss anders gestaltet werden. Es gibt eine europäische Richtlinie, die vorschreibt, 

wie diese Menschen untergebracht werden müssen. Den Inhalt dieser europäischen 

Richtlinie findet man in unserem Gesetzentwurf wieder. Sie tun so, als wäre in Bayern 
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alles in Ordnung. Man müsse es nur so lassen, wie es ist. Es gibt Missstände, die 

festgestellt worden sind. Diese lösen wir mit diesem Gesetz.

Präsidentin Ilse Aigner: Herr Kollege – –

Toni Schuberl (GRÜNE): Ich will nicht, dass Sie unser Gesetz ablehnen und wir dann 

in eine Situation kommen, in der ein Gericht sagt: Jetzt müssen wir ein Abschiebungs-

haftvollzugsgesetz machen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Karl Straub (CSU): Ich kann Ihnen das individuell nicht unterstellen. Ich verfolge 

zurzeit sehr viele Videos, in denen Parteikolleginnen und -kollegen von Ihnen auftre-

ten. Deswegen habe ich schon sehr starke Zweifel daran, ob die GRÜNEN in ihrer 

Gesamtheit tatsächlich abschieben wollen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wenn Sie das hier behaupten, Herr Schuberl, dann glaube ich Ihnen das. Wie gesagt, 

wenn man solche Videos anschaut

(Widerspruch bei den GRÜNEN)

– lassen Sie mich doch schnell antworten –, sieht man Diskussionen um das Abschie-

beterminal,

(Gülseren Demirel (GRÜNE): Was steht denn in unserem Gesetz?)

wobei Horrorszenarien heraufbeschworen werden. Dabei äußern sich Parteimitglieder 

von Ihnen, die grundsätzlich sagen, dass man überhaupt nicht abschieben soll. Das ist 

ein Fakt. Dem haben Sie jetzt so nicht widersprochen.

(Widerspruch bei den GRÜNEN)
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Jetzt lassen Sie mich noch auf Ihre Frage antworten, was ich gerne sachlich tun 

möchte. Defizite und entsprechende Urteile waren der Fall. Auf diese ist immer ent-

sprechend reagiert worden. Die Hafteinrichtungen haben – und das habe ich in meiner 

Rede auch gesagt – immer flexibel reagiert, um sämtlichen Rechtsprechungen gerecht 

zu werden. Ich glaube, dafür brauchen wir kein neues Gesetz. Wenn es irgendwo 

Bedarf gibt, dann müssen wir etwas ändern. Dafür brauchen wir aber kein Gesetz.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Als nächster Redner spricht für die AfD-Fraktion Herr Kolle-

ge Christoph Maier.

(Beifall bei der AfD)

Christoph Maier (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Her-

ren! Dieser Gesetzentwurf trägt einen schönen Titel. Dieser handelt vom Schutz der 

Grundrechte, von Menschlichkeit, von Kontrolle und von Rechtsstaatlichkeit. Meine 

Damen und Herren, in der Politik muss man immer zwischen dem Titel eines Geset-

zes und seinem wirklichen Inhalt unterscheiden; denn primär geht es hier nicht um 

den Schutz von Grundrechten. Die Grundrechte sind bereits geschützt. Hier geht es 

tatsächlich um die Frage, ob der Staat seine Entscheidungen nach einer rechtsstaat-

lichen Prüfung durchsetzen kann, und es geht um die Frage, ob eine vollziehbare 

Ausreisepflicht am Ende auch vollzogen wird oder ob sie in einem Geflecht von Bera-

tungsstrukturen, Beiräten, Petitionen, Sonderrechten und Bürokratie erneut versandet.

Abschiebungshaft ist ein Eingriff in die Freiheit der Person, aber sie ist rechtsstaatlich 

kontrolliert, sie ist verhältnismäßig, sie ist nicht willkürlich, und sie ist sowieso – wie wir 

bereits gehört haben – das letzte Zwangsmittel, das nur zur Anwendung kommt, wenn 

freiwillige Ausreisen nicht angenommen werden. Genau hier liegt auch der fundamen-

tale Fehler des Gesetzentwurfs: Die GRÜNEN tun so, als wäre die Abschiebungshaft 

das Problem. Das eigentliche Problem ist doch ein anderes: Die vollziehbare Ausrei-
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sepflicht der Personen wird nicht ernst genommen und in Deutschland viel zu oft nicht 

vollzogen.

(Beifall bei der AfD)

Sehr geehrte Damen und Herren, über die Hälfte aller Abschiebungen in Deutschland 

scheitert. Die Bürger haben mittlerweile erkannt, dass der Staat entscheidet, prüft, 

bescheidet, verwaltet und am Ende doch nicht handelt. Deshalb wählen sie die AfD. 

Ein Staat, der nur noch prüft, begleitet, berät und berichtet und nicht mehr durchsetzt, 

ist kein Rechtsstaat, und er wird nicht mehr ernst genommen. Er ist die Verwaltung 

seiner eigenen Ohnmacht. Deshalb darf die Abschiebungshaft nicht zu einem betreu-

ten Aufenthalt umgebaut werden, wie es dieser Gesetzentwurf vorsieht.

(Beifall bei der AfD)

Sehr geehrte Damen und Herren, Abschiebungshaft hat einen einzigen klaren 

Zweck: Sie soll sichern, dass eine bestehende Ausreisepflicht vollzogen wird. Wer 

diesen Zweck relativiert, der relativiert die Durchsetzung des Rechts. Er legt Schicht 

um Schicht über den Vollzug: zusätzliche Beiräte, zusätzliche externe Akteure, 

zusätzliche Beratungsstrukturen, zusätzliche Kommunikationsansprüche, zusätzliche 

Berichtspflichten und damit zusätzliche Verzögerungsmöglichkeiten für eine Abschie-

bung. Das ist kein Sicherungsvollzug mehr, sondern ein migrationspolitisch überform-

ter Sondervollzug.

Besonders deutlich – das wurde noch nicht angesprochen – wird dies beim Petiti-

onsrecht. Nach diesem Entwurf soll während einer anhängigen Petition von einer 

Abschiebung grundsätzlich abgesehen werden können. Meine Damen und Herren, 

das Petitionsrecht ist ein elementares Bürgerrecht. Es dient dazu, Missstände aufzu-

zeigen. Es darf aber nicht dazu dienen, dass rechtsstaatliche Entscheidungen nicht 

mehr durchgesetzt werden können. Durch Missbrauch dieses Bürgerrechts darf hier 

kein Ersatzrechtsmittel geschaffen werden; denn wer aus einer Petition eine faktische 

Abschiebungsbremse macht, der schafft einen neuen Hebel gegen vollziehbare Aus-
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reisepflichten. Wir als AfD-Fraktion sagen: Das Petitionsrecht darf nicht zur Hintertür 

werden, um eine rechtmäßige Rückführung immer wieder zu blockieren, wie dies 

tatsächlich geschieht. Die vorgesehenen Beiräte zeigen die politische Richtung dieses 

Entwurfs.

Kontrolle staatlicher Freiheitsentziehung ist auch in Bayern notwendig; aber diese 

Kontrolle liegt bei Gerichten, bei Aufsichtsbehörden, beim Parlament und bei rechts-

staatlich legitimierten Stellen. Der Entwurf enthält darüber hinaus eine dauerhafte 

Einbindung externer Akteure. Wir wissen genau, welche Ziele externe Akteure wie Kir-

chen, Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen in der Flüchtlingsarbeit verfolgen: 

Sie wollen weiterhin ihre Einkommen sichern und sind nicht daran interessiert, dass 

Abschiebungen funktionieren. Hier wird eine Nebenstruktur im Inneren des Vollzugs 

geschaffen. Hier sollen migrationspolitische Vorfeldstrukturen gesetzlich privilegiert 

und dauerhaft in den Vollzug eingebaut werden. Aus Rechtsberatung wird in diesem 

Land Rechtsbeugung, und aus Vollzugsbegleitung wird Vollzugsvereitelung. Doch die 

AfD wird dies nicht zulassen.

Und schließlich noch ein Wort zu den Kosten: Durch den Gesetzentwurf werden neue 

Strukturen, neue Ansprüche und auch neue Pflichten geschaffen; aber die Kosten 

bleiben unbeziffert. Das ist keine seriöse Gesetzgebung. Das ist Symbolpolitik auf 

Kosten des Steuerzahlers. Eines muss hier ganz klar angesprochen werden: Der Ent-

wurf offenbart ein Staatsverständnis, das wir als AfD-Fraktion grundlegend ablehnen. 

Der Staat erscheint hier nicht als der legitime Träger von Recht und Ordnung, er 

erscheint hier als Verdachtsobjekt, das Grundrechte unnötig beeinträchtigen würde. Er 

soll lahmgelegt werden. Das ist eine Logik der Selbstlähmung, welche die GRÜNEN 

mit Deutschland verfolgen.

Die AfD verfolgt ein anderes Staatsverständnis: Unser Staat muss maßvoll sein; aber 

er muss handeln. Er muss stark sein und muss Grundrechte achten. Er muss kontrol-

liert werden; aber er darf nicht handlungsunfähig sein. Wer kein Aufenthaltsrecht hat, 
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muss dieses Land verlassen, und zwar so schnell wie möglich. Das ist keine Härte, 

das ist Rechtsstaat. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei der AfD)

Präsidentin Ilse Aigner: Nächster Redner ist für die Fraktion der FREIEN WÄHLER 

Herr Kollege Alexander Hold.

Alexander Hold (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, Menschen sitzen nicht in Abschiebungshaft, weil sie etwas ausgefressen 

haben. Nein, es handelt sich um Menschen, die schlicht kein Bleiberecht haben, aber 

nicht freiwillig aus Deutschland ausreisen. Bei ihnen kommt unser Rechtsstaat auf-

grund einer Würdigung, die nachprüfbar ist, im Einzelfall zum Ergebnis, dass die Ab-

schiebung gefährdet wäre, wenn man sie nicht in Gewahrsam nimmt. Ich muss diesen 

wichtigen Punkt wiederholen, weil er tatsächlich entscheidend ist: Abschiebungshaft 

ist durch freiwillige Ausreise vermeidbar. Die Abschiebungshaft ist für die Inhaftierten 

ohne Weiteres vermeidbar. Das sollte man schon im Hinterkopf behalten, wenn man 

bestmögliche Haftbedingungen durchsetzen möchte.

Abschiebungshaft darf keine Strafe sein. Dabei müssen die Grundrechte geachtet 

und gesichert werden. Meine Damen und Herren, die Abschiebungshaft darf sich im 

Rahmen des mit vertretbaren Mitteln Erreichbaren halten, ohne dass der Rechtsstaat 

ein schlechtes Gewissen haben müsste. Im Gegenteil ist es eine zwingende Aufgabe 

des Rechtsstaats, bestehende und vollziehbare Ausreiseverpflichtungen durchzuset-

zen. Dabei handelt es sich um etwas anderes als bei einer Strafe. Das ist keine 

Frage. Die Abschiebungshaft dient allein dem Zweck, die nicht freiwillige Ausreise 

zu sichern. Deswegen dürfen die Grundrechte der Betroffenen nur soweit erforderlich 

eingeschränkt werden.

Sowohl die EU und der Europäische Gerichtshof als auch der § 62a des Aufenthalts-

gesetzes normieren deshalb, dass die Abschiebungshaft in speziellen Haftanstalten 

vollzogen werden muss. Dies hat unter besonderen Haftbedingungen zu erfolgen. Es 
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gibt gewichtige Gründe, dass bei dieser besonderen Haft nicht einfach die Regeln 

des Strafvollzugsgesetzes anzuwenden sind. Damit gibt es Gründe für ein eigenes Ab-

schiebungshaftvollzugsgesetz. Deswegen haben mehrere Bundesländer solche Ge-

setze schon erlassen. Offensichtlich hat dabei der eine vom anderen abgeschrieben, 

was nicht immer für die Qualität der Gesetze spricht. Sie haben nicht einmal richtig 

abgeschrieben. Sie haben einfach Ihren Entwurf aus der letzten Legislaturperiode bis 

auf drei oder vier Wörter, die ich gefunden habe, recycelt.

(Gülseren Demirel (GRÜNE): Der war ja auch gut!)

– Aber er ist nicht besser als in der letzten Legislaturperiode. –

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erstens. Der Gesetzentwurf ist schlicht und einfach unnötig aufgebläht. Schon Arti-

kel 1 ist unnötig. Dort steht unnötigerweise wörtlich, was in § 62a des Aufenthaltsge-

setzes bereits steht: die Sache mit den speziellen Haftanstalten. Weiter steht dort, 

wann die Abschiebungshaft unzulässig ist. Auch das steht schon in § 62 Absatz 1 

des Aufenthaltsgesetzes. Das hat dort gar nichts zu suchen. Ein Vollzugsgesetz dient 

nicht dazu, die materiellen Voraussetzungen für die Anordnung von Haft festzulegen, 

sondern dazu, den Vollzug einer bereits richterlich angeordneten Haft zu regeln. Die 

materiellen Voraussetzungen werden niemals in einem Vollzugsgesetz geregelt, son-

dern im Aufenthaltsrecht. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu wiederholen. Das 

wäre ungefähr so, als würde man in der Strafprozessordnung vorsichtshalber alle 

Straftatbestände noch einmal reinschreiben, damit sie auch jeder wirklich kapiert. So 

wird es am Ende nichts mit schlanken Normen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweitens. Sie schreiben ferner, es dürften nur die Beschränkungen auferlegt werden, 

die "unumgänglich" sind. Das steht so nicht einmal in den Gesetzen der anderen Bun-

desländer. Das will auch die EU nicht und hat auch der EuGH so nicht gefordert. Dort 
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ist überall nur von "erforderlichen" Beschränkungen die Rede. Mit der Formulierung 

"unumgänglich" überfordern Sie die Praxis; denn jede Einzelmaßnahme müsste in 

einer Art und Weise wasserdicht begründet werden, die das Vollzugspersonal letztlich 

nicht leisten könnte. In Ihrem Gesetzentwurf steht außerdem, dass Minderjährige nicht 

in Abschiebungshafteinrichtungen untergebracht werden dürfen. Wo denn dann? In 

einer normalen Haftanstalt? – Dann müssten sie von ihren Familien getrennt werden. 

Wäre das ein geringerer Eingriff?

(Zuruf der Abgeordneten Gülseren Demirel (GRÜNE))

Im nächsten Satz schreiben Sie zudem, dass Abschiebungshaft dann unzulässig sei, 

wenn sie zu einer Familientrennung führe, die das Kindeswohl gefährde. Das heißt 

im Ergebnis, dass jeder zur Ausreise Verpflichtete, der minderjährige, siebzehnjährige 

Kinder hat, eigentlich überhaupt nicht in Abschiebungshaft genommen werden kann. 

Das widerspricht absolut dem Zweck des Instrumentes der Abschiebungshaft. Wann 

und wo Minderjährige und Familien für die Abschiebungshaft inhaftiert werden können, 

steht ebenfalls bereits im materiellen Recht im § 62 des Aufenthaltsgesetzes. Dort ist 

es klarer formuliert und gehört es auch hin.

Sie schreiben zudem von einer Informationspflicht und Rücksicht auf religiöse sowie 

alterstypische Belange. Auch das normiert bereits das Aufenthaltsrecht. Mit Ihren 

Forderungen bezüglich der Ausbildung des Personals gehen Sie ebenfalls zu weit. 

In Ihrem Gesetzentwurf steht, dass bei der Auswahl des Personals darauf geachtet 

werden solle, dass dieses möglichst viele Sprachen spreche. Ich kann nur fragen: Auf 

welchem Planeten leben Sie?

(Heiterkeit bei Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der CSU)

Der Vollzugsdienst ist froh, wenn er überhaupt alle Stellen besetzen kann. Die Men-

schen mit der in Ihrem Gesetzentwurf geforderten Qualifikation finden Sie vielleicht 

noch bei der UNO, aber auch dort wahrscheinlich nicht einmal im Bereich des Präsidi-

ums, wenn ich ganz ehrlich bin.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Zuruf der Abgeordneten 

Gülseren Demirel (GRÜNE))

Wir können über den Gesetzentwurf im Detail gerne noch weiter diskutieren. Insge-

samt ist dieser jedoch weder ein Beitrag zur Verbesserung der Rechtslage noch zur 

Entbürokratisierung und schon gar nicht zur Vermeidung unnötiger Normen oder zur 

Verbesserung der Situation von Abschiebungshäftlingen. Wir werden den Gesetzent-

wurf daher vermutlich nicht positiv begleiten können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Präsidentin Ilse Aigner: Für die SPD spricht Herr Kollege Horst Arnold.

Horst Arnold (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Abschiebungs-

haft ist ein zwingend notwendiges Rechtsinstitut, um die vollziehbare Ausreisepflicht 

von Menschen zu gewährleisten, die kein Bleiberecht haben. Das ist im Bundesrecht, 

im Aufenthaltsgesetz, geregelt. Der EuGH hat uns in einem maßstabsbildenden Urteil 

vom 10. März 2022 ganz eindeutig ins Stammbuch geschrieben, dass ein deutlicher 

Unterschied zwischen dem Strafvollzug und der Abschiebungshaft bestehen muss, 

weil die Umstände des Freiheitsentzugs und der Einschränkung der allgemeinen 

Persönlichkeitsfreiheit ganz andere sind als beim Vollzug von Straftaten. Das Abschie-

bungshaftvollzugsgesetz soll in die eigentlichen materiellen Belange nicht eingreifen, 

die der Ermittlungsrichter bzw. die Ermittlungsrichterin zu prüfen haben.

Ich selbst war neun Jahre lang fast ununterbrochen in Zirndorf als Ermittlungsrich-

ter tätig und habe ziemlich viele Abschiebungen durchgeführt. Bezüglich der Frage, 

warum man Abschiebungen nicht immer durchführen kann: Es gibt im bestehenden 

Gesetz Hürden, und zwar dann, wenn gesundheitliche Abschiebungshindernisse vor-

liegen oder die Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer fehlt. All diese Dinge wer-

den schon geprüft, sodass nicht automatisch eine Abschiebungshaft anzuordnen ist. 

Im Gesetz stehen bereits Hindernisse, die dort zu Recht aufgestellt sind, weil es nicht 

um die grundsätzliche freiheitsentziehende Maßnahme geht, sondern um das Wie.
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Wir wissen auch, dass das Landgericht Coburg am 7. November 2022 die Unterbrin-

gung eines Abschiebungshäftlings in der JVA Eichstätt verhindert hat, weil damals 

analysiert worden ist, dass mit Verweis auf die Verschlusszeiten und die Anstaltsklei-

dung die Voraussetzungen in Eichstätt nicht den Maßstäben entsprachen, die der 

EuGH festgelegt hat. Seit dieser Zeit wurden Verbesserungen vorgenommen. Auf-

grund dieser Erkenntnis ist auch unser klares Ziel: Das Ob der Abschiebung regelt 

das Bundesgesetz, das Wie wird in einem Abschiebungshaftvollzugsgesetz geregelt. 

Auf diese Art und Weise hat es auch seine Berechtigung. Dass hier in Bayern alles 

super läuft, haben selbst bayerische Gerichte rechtskräftig widerlegt, und da ist ja 

auch etwas geschehen.

Es werden immer Fehler geschehen. Aber wenn es darum geht, in einem regelbasier-

ten Staat, in dem wir uns als Demokratinnen und Demokraten stets darauf berufen, 

Grundrechte zu schützen, diese Grundrechte herauszustellen, zu zeigen, dass diese 

uns wichtig sind, sowie die Würde des Menschen zu berücksichtigen und zu schützen, 

kann das nach unserem Verständnis niemals eine Frage des Bürokratieabbaus sein. 

Es ist vielmehr die Pflichtaufgabe einer jeden demokratischen Gemeinschaft, sich 

darum zu kümmern. Einige Voraussetzungen, die im Gesetzentwurf der GRÜNEN 

stehen, sind also durchaus wichtig. Auch wenn einige Voraussetzungen sehr ambitio-

niert sind, wurde dieses Gesetz in Baden-Württemberg in der letzten Legislaturperiode 

einstimmig unter Verzicht auf die Erste Lesung von den Kolleginnen und Kollegen der 

CDU und der GRÜNEN beschlossen.

(Alexander Hold (FREIE WÄHLER): Das heißt gar nichts!)

Die Erfahrungen aus dem jetzigen Vollzug des baden-württembergischen Abschie-

bungshaftvollzugsgesetzes zeigen, dass dieses weder zum Untergang des Abendlan-

des noch zum Stillstand der Rechtsordnung geführt hat. Es haben sich die Verhältnis-

se insgesamt gebessert, und die Netzwerke sind zufriedener damit. Wir dürfen das 

nicht weiter dramatisieren. Wir haben im Ausschuss über einige Details noch intensiv 

zu reden.
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(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Ge-

setzentwurf dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Das sehe 

ich nicht. Dann ist das so beschlossen.

Protokollauszug
81. Plenum, 09.06.2026 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 18

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/95209

